
 
Behörde: 
Stadt Schweinfurt 
Ausländerbehörde  
Markt 1 
97421 Schweinfurt 

Eingangsstempel: 

 

Mietbescheinigung / Wohnraumbescheinigung zur Vorlage bei der 

Ausländerbehörde 
(Die Verpflichtung des/der Antragssellers/in zur Auskunft ergibt sich aus den §§ 5 Abs. 1 i.V.m. 82 Abs. 1 AufenthG. – Der Hauptmieter / Eigentümer wird gebeten, diese 

Mietbescheinigung vollständig auszufüllen und die Richtigkeit der Angaben durch Unterschrift zu bestätigen) 

 

Familienname(n) / Firmenname des 
Eigentümers: 

 

Vorname(n):  

Straße, Hausnummer:  

(PLZ) Ort:  

Telefon / Telefax:  

 

Hierdurch wird bestätigt, dass Frau / Herr: 

Familienname(n):  

Vorname(n):  

Straße, Hausnummer:  

(PLZ) Ort:  

seit / ab dem         

☐ eine Wohnung gemietet hat.  

Das Mietverhältnis ist befristet bis zum        
 

 

Die Wohnung befindet sich in einem ☐ Einfamilienhaus oder ☐ Mehrfamilienhaus 

und wird insgesamt mit       Personen bewohnt. 
 
Die Wohnfläche beträgt total    qm. 
 

 

Die Wohnung wird beheizt: 

☐ Zentralheizung ☐ Erdgas (Gaseinzelofen/ 

Gasetagenheizung) 

☐ Heizöl (Ölofen) ☐ Nachtspeicherofen 

(Strom) 
 

Grundmiete (inkl. Garage, Möbelüberlassung, 
Untermietzuschlag oder Zuschläge für 
anderweitige Nutzung des Wohnraumes: 

                                                                                         € 

Heizkosten:                                                                                          € 

Warmwasser (wenn nicht in Heizkosten enth.):                                                                                          € 

Nebenkosten (Müll, Kaltwasser, Kaminkehrer, 
usw.): 

                                                                                         € 

Sonstige Kosten:                                                                                          € 

Monatliche Gesamtmiete:                                                                                          € 

 

Hinweis: Wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um für sich oder einen anderen eine Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung 

zu beschaffen, oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht, kann gem. § 95 Abs. 2 Nr. 2 

AufenthG mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.  

   

(Ort, Datum) (Unterschrift Eigentümer) (Unterschrift Mieter) 

 


